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Bebauungsplan Nr. 26 

 „Wohnungsbauvorhaben westlich der Spandauer Landstraße“, 2. Änderung 

Abwägung 
 
 

Nachfolgend erfolgt die Darstellung der Ergebnisse der Beteiligung der Behörden sowie der sonstigen 
Träger öffentlicher Belange sowie der öffentlichen Auslegung. Zu den vorgebrachten Stellungnahmen 
werden im Anschluss daran die Abwägungsvorschläge dargestellt. 

1. Verfahrensablauf 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf hat in Ihrer Sitzung am 17.12.2008 die öffentli-
che Auslegung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 „Wohnungsbauvorhaben westlich der 
Spandauer Landstraße“ beschlossen. 

Die öffentliche Auslegung des Planentwurfes ist nach der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Hen-
nigsdorf am 24.01.2009 in der Zeit vom 02.02.200 bis einschließlich zum 02.03.2009 erfolgt. Den von der 
Planung betroffenen Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ist im Rahmen ihrer Beteili-
gung mit Schreiben vom 18.12.2008 der Entwurf der Planänderung nebst Begründung, Umweltbericht 
und tw. Schallschutzgutachten übersandt worden. Es wurde Gelegenheit zur Stellungsnahme bis zum 
30.01.2009 gegeben. 

2. Ergebnis der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange aufgeführt, 
die im Verfahren beteiligt worden sind. Aus der Tabelle ist des Weiteren ersichtlich, ob eine Stellung-
nahme abgegeben worden ist und ob diese Anregungen oder Hinweise ohne Abwägungsrelevanz ent-
hält. 

Sofern Stellungnahmen abgegeben worden sind und in der entsprechenden Spalte bei „Anregungen“ 
und „Hinweisen ohne Abwägungsrelevanz“ keine Kennzeichnung erfolgt ist, wird der vorgelegten Pla-
nung entweder ausdrücklich zugestimmt oder aber es wird darlegt, dass durch die Planung Belange der 
jeweiligen Behörde bzw. des jeweiligen sonstigen Trägers öffentlicher Belange nicht berührt werden. 

Die Hinweise ohne Abwägungsrelevanz werden von der Verwaltung zur Kenntnis genommen und fließen 
ggf. in den Vollzug des Bebauungsplanes ein. Zu den Stellungnahmen mit Anregungen (linke Seitenhälf-
te) werden nachfolgend Abwägungsvorschläge unterbreitet (rechte Seitenhälfte). 
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Übersicht über die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Beteiligte Behörden und                         
sonstige Träger öffentlicher Belange 

Straße PLZ Ort beteiligt keine Anre-
gungen 

Anregungen Hinweise ohne 
Abwägungsrele-

vanz 

keine Stel-
lungnahme 

Amt für Forstwirtschaft Alt Ruppin 
Untere Forstbehörde Oberförsterei Borgsdorf            

Bahnhofstr. 17 16556 Borgsdorf 
X x 

   

Bezirksamt Reinickendorf  
Abt. Bauwesen, Stadtplanungsamt                                 

Eichborndamm 215-239 13437 Berlin 
X X 

   

Bodenverwertungs- und Verwaltungsgesellschaft 
BVVG 

Berliner Str. 112 A 13189 Berlin 
X  

  X 

Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege 
und Archäologisches Landesmuseum, Abt. Boden-
denkmalpflege 

Forstweg 1, Haus 4 14656 Brieselang 

X  

  X 

Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege, 
Abt. Praktische Denkmalpflege  

Wünsdorfer Platz 4 - 5 15806 Zossen / OT Wünsdorf 
X X 

   

BTB Blockheizkraftwerks- Träger- und Betreiberge-
sellschaft mbH 

Gaußstraße 11 10589 Berlin 
X  

X   

Deutsche Telekom AG  Technik Niederlassung                                    PF 2 29 14526 Stahnsdorf X   X  

EMB Erdgas Mark Brandenburg GmbH Hauptstraße 21 16547 Birkenwerder X X    

E.ON edis AG Postfach 14 43 15504 Fürstenwalde/Spree 
X  

 X  

Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg Konsis-
torium 

PF 35 09 54 10218 Berlin X 
  

 X 

Evangelische Kirchengemeinde Dorfstraße 9 16761 Hennigsdorf X    X 

Gemeinde Oberkrämer   Perwenitzer Weg 2 16727 Oberkrämer 
X X    

Gemeinde Schönwalde-Glien Sebastian-Bach-Str. 10-12 14621 Schönwalde - Glien 
X X    

HVG Havelbus Verkehrsgesellschaft  Johansenstr. 12-17 14482 Potsdam X    X 

Kabel Service Berlin GmbH, Unternehmen der Tele 
Columbus Gruppe 

Brandenburger Straße 11 14467 Potsdam 
X  

  X 

Landesamt  für Bauen und Verkehr Lindenallee 51 15366 Hoppegarten X X    
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Landesbetrieb Straßenwesen Niederlassung 
Eberswalde 

Postfach 10 01 47 16201 Eberswalde 
X  

 
X 

 

Landesumweltamt Brandenburg Regionalabteilung 
West Referat RW4 

Fehrbeliner Str. 4a 16816 Neuruppin X 

X  

  

Landesumweltamt Brandenburg Regionalabteilung 
West Referat RW4 (zur Weiterleitung an RW 5 und 
RW 7) 

Berliner Straße 21 - 25 14467 Potsdam X 

  

 X 

Landkreis Oberhavel  
Dezernat II, FD Rechtliche Bauaufsicht/Planung                              

Adolf-Dechert-Straße 1 16501 Oranienburg 
X  

X X  

Mannesmann Arcor AG & Co, Region Nord-Ost                            Attillastraße 61 - 67 12105 Berlin X 
X  

  

Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung 
Gemeinsame Landesplanungsabteilung 

PF 60 07 52 14411 Potsdam 
X X 

   

Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und 
Raumordnung Abt. Naturschutz- und Landschafts-
pflege Albert-Einstein-Str. 42 - 46 14473 Potsdam X  

 
 X 

Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und 
Verkehr Abt. IV Verkehrspolitik 

Henning-von-Treskow-Str. 2 - 8 14467 Potsdam X 
  

 X 

Oberhavel Verkehrsgesellschaft mbH Annahofer Straße 1a 16767 Germendorf X    X 

Osthavelländische Trinkwasserversorgung und 
Abwasserbehandlung GmbH           

Potsdamer Straße 32-34     14612 Falkensee 
X X 

   

OWA GmbH als Betriebsführer des Eigenbetriebes 
Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf 

Potsdamer Straße 32-34     14612 Falkensee X 
X  

  

Regionale Planungsgemeinschaft Prignitz-
Oberhavel                         

Fehrbelliner Straße 31 16816 Neuruppin 
X X    

Stadt Hohen Neuendorf Oranienburger Straße 2 16540 Hohen Neuendorf 
X X    

Stadt Velten Rathausstr. 10 16727 Velten 
X X    

Stadtwerke Hennigsdorf Rathenaustr. 4 16761 Hennigsdorf 
X  

  X 

Verbundnetz Gas AG Postfach 241263 4332 Leipzig X X    
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei Baumaßnahmen berücksichtigt. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise aus dem Schreiben vom 10. Juni 2008 (Leitungsbestand) bezüglich der Erschlie-
ßung werden im Rahmen der Baumaßnahmen berücksichtigt. 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei Baumaßnahmen berücksichtigt. Erforder-
liche Umverlegungen und Schutzmaßnahmen von Leitungen werden mit e.on abgestimmt.  
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei den Baumaßnahmen berücksichtigt. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu A: 
Die Anregungen und Hinweise aus dem Schreiben vom 03.07.2008 bezüglich Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen, Erschließung, Versickerung von Niederschlagswasser und Abfallentsorgung 
sind berücksichtigt worden. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
zu B 1.1.1:  textliche Festsetzung Nr. 1 
Der Anregung wird gefolgt. Hier liegt ein Schreibfehler im Entwurf des Bebauungsplans vor. Die 
textliche Festsetzung Nr. 1 muss richtig heißen: 
„In den Allgemeinen Wohngebieten WA 9 bis WA 12 sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 
und Nr. 5 BauNVO (Gartenbaubetriebe und Tankstellen) auch ausnahmsweise nicht zulässig. 
Anlagen für sportliche Zwecke sind nicht zulässig.“ 
Die Korrektur wird als redaktionelle Änderung vorgenommen. 
 
zu B 1.1.2:   textliche Festsetzung Nr. 9 
Da gemäß dem vorliegenden Schallschutzgutachten nachgewiesen wird, dass die schalltechni-
schen Orientierungswerte nur weitestgehend (auch in Abhängigkeit des genauen Standortes des 
Gebäudes) im Erdgeschossbereich eingehalten werden, wird auf eine höhenmäßige Staffelung 
(nach Geschossigkeit) der Festsetzungen 9a bis 9c verzichtet. Der Anregung wird somit nicht 
gefolgt 
 
Bezüglich der Festsetzungen zu erforderlichen Schalldämmmaßen wird, der Anregung folgend 
die Festsetzung  wie folgt klargestellt: 
„In den Baugebieten WA 10 bis WA 12 müssen in den nachfolgend genannten Bereichen 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgeset-
zes die Außenbauteile einschließlich der Fenster und Türen  von Aufenthaltsräumen  folgende 
resultierende, bewertende Luftschalldämmmaße  (R`w res nach DIN 4109, Ausgabe November 
1989) aufweisen, oder es sind andere Maßnahmen mit gleicher Wirkung zu treffen.“ 
Die Festsetzungen 9a bis 9c können somit erhalten bleiben, da durch die neue Formulierung 
Bereiche (definiert über die Entfernung durch Straßenmitte) festgelegt werden, in denen alle 
Außenbauteile (nicht mehr nur die zur Spandauer Landstraße und der Waldmeisterstraße aus-
gerichteten Außenbauteile) die Anforderungen an die an die Schalldämmmaße erfüllen müssen. 
 
zu B 1.1.3:  textliche Festsetzung Nr. 13 
Bestandteil der Begründung ist eine Pflanzliste, in der zu pflanzende Baumarten empfohlen 
werden. Wir halten diese Empfehlung in Verbindung mit der festgesetzten Pflanzqualität (textli-
che Festsetzung Nr. 13) für ausreichend, zumal die Stadt Hennigsdorf selbst die Pflanzung der 
Bäume veranlassen wird. Der Anregung wird somit nicht gefolgt. 
 
zu B 1.1.4:   Hinweis Nr. 4 
Inhaltlich bezieht sich der Hinweis auf den Hinweis Nr. 5 des Bebauungsplanes. Da die Plan-
zeichnung im Bereich der festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen auch Darstellungen der 
bereits im Endausbau hergestellten Verkehrsflächen Waldmeisterstraße und der Nebenanlagen 
der Spandauer Landstraße beinhaltet, wird der Hinweis beibehalten. 
 
zu B 1.1.5: Hinweis Nr. 6c 
Es handelt sich hier nicht um einen Hinweis, sondern – wie in der Überschrift benannt - um eine 
örtliche Bauvorschrift (§ 81 Abs. 1 und Abs. 9 BbgBO i.V. mit § 9 Abs. 4 BauGB). Daher ist die 
zwingende Umsetzung gewährleistet. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
Aufgrund der stärkeren gestalterischen Wirkung von Holzstaketzäunen bleiben die Vorgaben zur 
grundstücksbezogenen Einheitlichkeit erhalten. 
 
 
zu B 1.1.6: Umweltbericht Punkt B 3.2.6 
Der Anregung wird gefolgt. Der Umweltbericht wird entsprechend ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu  B 3: Belange der unteren Wasserbehörde 
Die Hinweise aus der Stellungnahme vom 03.07.2008 werden bei der weiteren Umsetzung des 
Bebauungsplanes berücksichtigt (Umgang mit Wasser, Abwasser und gefährdenden Stoffen). 
Bezüglich des Umgangs mit dem auf den Baugrundstücken anfallenden Niederschlagswasser ist 
wie angemerkt vorgesehen, dieses auf den Grundstücken zu versickern. (siehe Abschnitt A.2.5.1 
der Begründung). 
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Stellungsnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
Zu B 6:  Belange der unteren Abfallwirtschaftsbehörde 
Die Standorte der Abfallbehälter werden rechtzeitig mit der AWU abgestimmt. 
 
 
 
 
Die Flurstücke 662 bis 666 und 670 bis 672 liegen außerhalb des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes 26, 2. Änderung. An der vorhandenen Erschließung der o.g. Flurstücke ändert 
sich durch die Festsetzung der öffentlichen Grünfläche nichts. Die Abfallentsorgung für diese 
Flurstücke ist geklärt. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Aufrechterhaltung des ursprünglichen Ziels, den Gesamtbereich des Bebauungsplanes Nr. 
26 über Nahwärme zu versorgen, ist nunmehr vorgesehen, dass im Planbereich selbst eine 
weitere lokale Heizstation durch die Stadtwerke Hennigsdorf errichtet wird.  
Nach Aussage der Stadtwerke Hennigsdorf kann eine solche lokale Heizstation unter Berück-
sichtigung der geplanten Wohneinheiten wirtschaftlich betrieben werden. 
Die Errichtung der Heizstation (Größe ca. 4 x 9 m, ca. 3,50 m hoch) ist in der östlichen Ecke des 
Baugebietes WA 12 vorgesehen. Aufgrund der Größe des Vorhaben und aufgrund der Tatsache, 
die maßgeblichen Grenzwerte der TA Lärm und TA Luft eingehalten werden, kann die Errichtung 
der Heizstation innerhalb und mit den bislang vorgesehenen Festsetzungen zum Baugebiet WA 
12 errichtet werden. 
Mit dem Anschluss der Grundstücke an das Nahwärmenetz erfüllen die künftigen Bauherren die 
Anforderungen des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG).  
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3. Ergebnis der Öffentlichen Auslegung 

Die Möglichkeit der Sichtung der auslegten Unterlagen im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurde von 
insgesamt 7 Bürgerinnen und Bürgern bzw. deren Vertretern wahrgenommen. Insgesamt wurden 3 
schriftliche Stellungnahmen abgegeben.  

In der nachfolgenden Tabelle sind die im Rahmen der Auslegung vorgebrachten Stellungnahmen (linke 
Tabellenhälfte) sowie die dazu erarbeiteten Abwägungsvorschläge der Verwaltung (rechte Tabellenhälfte 
dargestellt. 
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Stellungsnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 01: 
Der Anregung, die Planstraße C nicht mit der Straße „Auf der Lichtung“ zu verbinden, wird nicht 
gefolgt.  
 
 
zu 02: 
Der Vorschlag ist bereits Bestandteil des Entwurfes der 2. Änderung des Bebauungsplanes     
Nr. 26. 
 
 
 
zu 03: 
Der Anregung, einen Spielplatz zu errichten, wird nicht gefolgt.  
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
Begründungen 
 
zu Pos. 01: keine Verbindung der Planstraße C und der Straße „Auf der Lichtung“ 
 
Die Verkehrsanbindung an die „Spandauer Landstraße“ wurde gegenüber der ursprünglichen 
Planung verworfen, da aufgrund des gestiegenen Verkehrsaufkommens entlang der Spandauer 
Landstraße eine Schallschutzwand errichtet werden muss. Mit einer Straßenanbindung müsste 
die Schallschutzwand unterbrochen werden, sodass die beabsichtigte Wirkung reduziert und 
eine Wohnnutzung für diesen Bereich nicht in Frage kommen würde.  
Die Realisierung einer Anbindung der Planstraße B an die Spandauer Landstraße wurde weiter 
nach Prüfung nicht in Erwägung gezogen, da so auf der Spandauer Landstraße (gleichzeitig 
Landesstraße L 172) neben dem bereits bestehenden Kreuzungspunkt Waldmeisterstra-
ße/Spandauer Landstraße in sehr kurzer Entfernung (30 m) ein zweiter Kreuzungspunkt entste-
hen würde. Darüber hinaus wäre aufgrund der bestehenden Bushaltestelle gegenüber dem 
zweiten Einmündungsbereich zusätzlich eine erhöhte Unfallgefahr zu befürchten. 
 
Bezüglich der thematisierten Verschlechterung der Wohnqualität durch Zusatzbelastungen durch 
Durchgangs- und Umgehungsverkehre ist festzustellen, dass aus Sicht der Stadt Hennigsdorf 
die Entstehung entsprechender Verkehre nicht zu befürchten ist. Aufgrund der Festsetzung der 
Verkehrsflächen als verkehrsberuhigter Bereich, der geplanten Straßengestaltung und den zu-
künftigen Grundstückszufahrten ist das Durchfahren der Wohngebiete als Schleichweg unattrak-
tiv, so dass zusätzliche Verkehre im Bereich „Auf der Lichtung“ nur durch die Fahrzeuge entste-
hen können, die nach bzw. von Berlin in den 3. Bauabschnitt fahren wollen (Ziel- und Quellver-
kehre). Da über die Planstraßen im Planbereich maximal 26 Wohneinheiten erschlossen wer-
den, sind keine wesentlichen zusätzlichen Verkehre und eine Verschlechterung der Wohnquali-
tät  zu befürchten. 
Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass durch den (im Vergleich zum jetzt rechtskräftigen Be-
bauungsplan Nr. 26 (Rechtskraft 21.06.1999)) erfolgten Wegfall des Kita-Standortes die mit 
einem solchen Standort verbundenen Verkehrsbelastungen durch Hol- und Bringverkehre entfal-
len. 
 
Dem Hinweis auf den zu erwartenden Baustellenverkehr wird gefolgt. Die Planstraße C wird 
während der Bauphase von der Straße „Auf der Lichtung“ baulich getrennt, um eine Durchfahrt 
der Baufahrzeuge  zu verhindern. 
 
zu Pos. 02: Ausweisung von Spielstraßen 
 
Mit der Festsetzung aller Straßen im Plangebiet als „Öffentliche Verkehrsfläche mit besonderer 
Zweckbestimmung“ hier: „Verkehrsberuhigter Bereich“ (siehe Punkt 4 der Planzeichenerklärung) 
ist die Anregung bereits im Bebauungsplan vorgesehen. Die Entscheidung über eine entspre-
chende Anordnung der Verkehrszeichen obliegt der zuständigen Straßenverkehrsbehörde nach 
Fertigstellung der Erschließungsanlagen 
Die Standorte der Beschilderung werden mit dem zuständigen Straßenverkehrsamt des Land-
kreises Oberhavel abgestimmt. Die Standorte der vorhandenen Schilder wurden überprüft und 
bestätigt. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu Pos. 03: Errichtung eines Spielplatzes 
 
Entsprechend §7 i.V.m. § 81 der Brandenburgischen Bauordnung (vom 16. Juli 2003, zuletzt 
geändert am 14.07.2008) und der Spielplatzsatzung der Stadt Hennigsdorf (rechtskräftig seit 
18.08.2001) sind Spielplätze herzustellen, wenn ein Gebäude mehr als 4 Wohnungen aufweist. 
Diese Regelung kommt hier nicht zur Anwendung, da im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 26, 2. Änderung nur Einfamilien- oder Doppelhäuser zulässig sind.  
 
Die Stadt Hennigsdorf hat in der Spielplatz-Bedarfsplanung, die am 19.11.2008 von den Stadt-
verordneten beschlossen wurde (BV0143/2008), den Bedarf und den Bestand von Spielplätzen 
in Hennigsdorf ermittelt und gegenübergestellt. Demnach besteht kein weiterer Bedarf an einem 
öffentlichen Spielplatz in Nieder Neuendorf.  
 
Für die Errichtung eines zusätzlichen Spielplatzes im Planbereich besteht auch nach aktueller 
Rücksprache mit dem zuständigen Fachbereich Soziale Einrichtungen kein Bedarf. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
Vorbemerkung: 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde von den Anwohnern der Spandauer Landstra-
ße, deren Grundstücke gegenüber der geplanten Schallschutzschutzeinrichtungen (auf der östli-
chen Straßenseite) liegen, Bedenken geäußert, dass sich durch die Schallschutzeinrichtungen 
durch eventuelle Schallreflexionen die Schallimmissionssituation für ihre Grundstücke / Häuser 
verschlechtern könnte.  
Aus diesem Grund hat die Stadt Hennigsdorf ein Ergänzungsgutachten in Auftrag gegeben, dass 
diese Frage für die möglicherweise betroffenen Grundstücke Spandauer Landstraße 29-41 un-
tersucht. Das Gutachten vom 23.02.2009 liegt der Stadt Hennigsdorf vor und wurde nunmehr 
auch in der Begründung zum Bebauungsplan (Punkt A.2.6.2) berücksichtigt.  
In den folgenden Ausführungen (S. 19-25) wird auf dieses „Ergänzungsgutachten“ Bezug ge-
nommen. Rechtsanwalt Seifert wurde das ergänzende Gutachten zur Verfügung gestellt.  
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 wurde von der Stadtverordneten-
versammlung Hennigsdorf am 27.06.2007 beschlossen. Es folgten die Verfahrensschritte früh-
zeitige Bürgerbeteiligung (08.07.2008), frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Trä-
ger öffentlicher Belange (Schreiben vom 04.06.2008), öffentliche Auslegung des Planentwurfs 
einschließlich Begründung, Schallschutzgutachten und Umweltbericht (02.02.-02.03.2009) und 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange. Eine Normenkontrolle ist 
erst nach Rechtskraft der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 möglich. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu II.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ergebnisse des Ergänzungsgutachtens, welches die Auswirkungen der geplanten Schall-
schutzeinrichtungen auf das Grundstück des Einwendungsführers untersucht hat, wurden in die 
überarbeitete, jetzt vorliegende Begründung vom 10.08.2009 zur 2. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 26 aufgenommen. (Punkt A.2.6.2 der Begründung) 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
Die dem Schallschutzgutachten zu Grunde gelegte Verkehrsuntersuchung (Juli 2008) ist von 
einem anerkannten, fachkompetenten Planungsbüro erstellt worden, das bereits seit Jahren die 
Stadt Hennigsdorf im Rahmen der Verkehrsentwicklungs- und Lärmminderungsplanung berät 
und fachkompetente Lösungsvorschläge erarbeitet, zeitlich aktuell im Rahmen der Umsetzung 
der EU-Umgebungslärm-Richtlinie (Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung). 
 
Da die den Gutachten zu Grunde liegenden Verkehrszählungen im Frühjahr 2008 erfolgten, sind 
diese hochaktuell und konnten auch für das ergänzende Gutachten unverändert übernommen 
werden. Auf Seite 5 dieses Gutachtens wurde formuliert, dass im Sinne einer „worst-case-
Betrachtung“ die Zählwerte des Knotens Dorfstraße/Bahnhofstraße mit einem DTV-Wert von 
13.147 Kfz/24 Std. verwendet wurden, die um ca. 10% höher liegen als an dem Zählpunkt 
Spandauer Landstraße / Buswendeschleife (11.907 Kfz / 24 Std.).  Somit wird der im Schallaus-
breitungsprogramm daraus gebildete Emissionspegel der Spandauer Landstraße geringfügig 
höher berechnet. Insofern ist die Bezeichnung „worst-case-Betrachtung“ zutreffend und auch 
nachvollziehbar.  
Die beantragte „korrekte Ermittlung der Verkehrsdaten“ ist somit bereits gegeben, ein Überarbei-
tung der schalltechnischen Untersuchung somit nicht erforderlich.  
 
 
Zu II.2 
 
Das dem Grundstück der Einwendungsführer gegenüberliegende Grundstück ist zur Zeit nicht 
bebaut. Planungsrechtlich ist eine Bebauung jedoch jederzeit auf der Grundlage des Bebau-
ungsplanes Nr. 26 (Rechtskraft 21.06.1999) möglich. Die Einwendungsführer sind seit dem 
14.01.2002 Eigentümer des besagten Grundstückes; die Baugenehmigung für das Wohnhaus 
wurde am 14.03.2005 erteilt. Insofern war den Einwendungsführern die mögliche Beeinträchti-
gung durch Schallreflektionen aufgrund einer Bebauung entsprechend den Festsetzungen des 
derzeit rechtskräftigen Bebauungsplanes vor Errichtung des Wohnhauses bekannt.  
 
Im Ergänzungsgutachten wird auf den Seiten 6 und 7 dargestellt, dass zusätzliche Schallbelas-
tungen auf dem Grundstück des Einwendungsführers aufgrund von Schallreflexionen sowohl bei 
einer Bebauung entsprechend den Festsetzungen des derzeit rechtskräftigen Bebauungsplanes 
als auch bei Errichtung einer aufgrund dieses Änderungsverfahrens vorgesehenen Schall-
schutzwand (in absorbierender Ausführung) lediglich in Höhe von jeweils 0,3 dB(A) tags und 0,4 
dB(A) nachts auftreten. Von einem Anstieg der Schallbelastung aufgrund der geplanten Schall-
schutzwand kann somit nicht gesprochen werden.  
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Schallpegelerhöhungen von unter 1 db(A) in der Praxis der 
immissionsschutzrechtlichen Bewertung durch die Immissionsschutzbehörde (hier Landesum-
weltamt Brandenburg) unter Anwendung des „Irrelevanzkriteriums“ nicht als Veränderung einer 
bislang vorhandenen Immissionssituation interpretiert werden, da diese für das menschliche Ohr 
praktisch nicht wahrnehmbar sind. 
 
 
. 
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zu III,Antrag a: 
Die Wirksamkeit einer Schallschutzeinrichtung an einem Verkehrsweg (Straße oder Schiene) ist 
in erster Linie abhängig vom Abstand zum Verkehrsweg und von der Höhe. Damit wird die ab-
schirmende Wirkung in Richtung der zu schützenden Wohnbebauung (hier: das B-Plangebiet) 
gewährleistet.  
Als Grundsatz gilt: Entweder dicht am Verkehrsweg oder dicht am zu schützenden Wohnhaus 
(Beispiel: Autobahn, Bahnanlagen, bei Einzelobjekte ggf. auch am Wohnhaus). Dieser Grund-
satz wird hier durch die straßennahe Anordnung der Schallschutzeinrichtung fachkompetent 
berücksichtigt. Insofern ist der Antrag auf Verlegung um 20 m fachlich nicht begründbar und dem 
Antrag a) wird nicht gefolgt. 
 
Zu III, Antrag b: 
Es ist richtig, dass im B-Plan die Immissionsschutzanlage ausreichend detailliert festgesetzt 
werden muss. Dies betrifft Lage, Höhe und, falls erforderlich, auch die Qualität. Die Lage und 
Höhe sind durch die Planzeichnung und die textliche Festsetzung Nr. 8 bereits ausreichend 
genau festgesetzt. 
Dem Antrag b) wird insofern gefolgt, als dass die textliche Festsetzung Nr. 8 um Festsetzungen 
bezüglich der Ausführungsqualität ergänzt wird. Diese lautet nunmehr wie folgt: 
„Innerhalb der nach § 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB festgesetzten Fläche für besondere Anlagen und 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissi-
onsschutzgesetzes ist entlang der mit den Buchstaben y1-y2-y3-y4-y5-y6-y7-y8-y9 sowie y10-
y11-y12-y13 gekennzeichneten Linien eine den Anforderungen der ZTV LSW 88 entsprechende 
Schallschutzwand zu errichten. Die Schallschutzwand ist entlang der mit den Buchstaben y1-y2-
y3-y4-y5-y6-y7-y8-y9 gekennzeichneten Linie in absorbierender Ausführung zu errichten; ent-
lang der mit den Buchstaben y10-y11-y12-y13 gekennzeichneten Linie kann die Schallschutz-
wand auch in reflektierender Ausführung erstellt werden.“ 
Die Festsetzung der Ausführungseigenschaft „absorbierend“ ist völlig ausreichend und entspricht 
dem Planungsgebot der geringsten Einschränkung. Damit wird gewährleistet, dass die Lärm-
schutzwand mindestens in der erforderlichen Qualität errichtet wird (Nachweisführung durch 
Berechnung der Variante V2 ). Die Ausführung in einer höheren Qualität wird jedoch nicht aus-
geschlossen. Die Festsetzung eines bestimmten Materials ist nicht erforderlich, da sowohl Stein- 
als auch Erdgabionen in verschiedenen Ausführungsqualitäten verfügbar sind. 
Die von den Einwendungsführern „unter allen Umständen“ geforderte Ausführung der Schall-
schutzwand als „hoch absorbierend“ ist auf der Grundlage der vorliegenden Berechnungen nicht 
begründbar (siehe Ergänzungsgutachten S. 7). Auch bei der Errichtung der Schallschutzwand in 
absorbierender Ausführung sind Schallpegelerhöhungen auf dem Grundstück des Einwendungs-
führers nur in einer Größenordnung von 0,3 db(A) (tags) bzw. 0,4 db(A) (nachts) gutachterlich 
ermittelt, die für das menschliche Ohr praktisch nicht wahrnehmbar sind. 
Mit der ergänzten Festsetzung Nr. 8 wird somit gewährleistet, dass auch durch die Errichtung 
einer Schallschutzwand in absorbierender Ausführung auf dem Grundstück des Einwendungs-
führer keine (=immissionsschutzrechtlich bedeutsamen) Erhöhungen der Schallbelastung ent-
stehen. 
 
 
 

 



  Anlage 1 

zur BV0036/2009 

Seite 24 von 27 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Ergänzungsgutachten vom 23.02.2009 liegt inzwischen vor und wurde in der Abwägung 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
Mit der Ergänzung der textlichen Festsetzung Nr. 8 ist die Ausführungsqualität im Bebauungs-
plan ausreichend definiert und im Rahmen der Abwägung berücksichtigt. Die Herstellung der 
Schallschutzwand muss zum Schutz der neu entstehenden Wohnbebauung in jedem Fall vor der 
Realisierung der Wohnbebauung erfolgen, um dem Schutzerfordernis der neuen Grundstücksei-
gentümer Rechnung zu tragen. 
Ob zu einem späteren Zeitpunkt eine weitere Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 erfolgen 
wird, kann nicht ausgeschlossen werden, da die Planungshoheit bei der Stadt Hennigsdorf und 
der Entscheidungsbefugnis der Stadtverordnetenversammlung liegt. Über ein dann ggf. durchzu-
führendes Änderungsverfahren ist aber sichergestellt, dass alle Schutzbedürfnisse der Anwoh-
ner in ausreichendem Maße berücksichtigt werden. 
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass mit dem Ergänzungsgutachten vom 
23.02.2009 festgestellt wurde, dass für das Grundstück des Einwendungsführers (unter Berück-
sichtigung der jetzt festgesetzten Ausführungsvariante „absorbierend“) lediglich Erhöhungen der 
Schallpegelbelastung von max. 0,3 db(A) (tags) bzw. 0,4 db(A) (nachts) entstehen würden. Die-
se sind für das menschliche Ohr praktisch nicht wahrnehmbar und werden in der Praxis der 
immissionsschutzrechtlichen Bewertung durch die Immissionsschutzbehörde (hier Landesum-
weltamt Brandenburg) unter Anwendung des „Irrelevanzkriteriums“ nicht als Veränderung einer 
bislang vorhandenen Immissionssituation interpretiert.  
Von einer Verschlechterung der Immissionssituation am Grundstück des Einwendungsführers 
kann somit nicht gesprochen werden. 
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Vorbemerkung: 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde von den Anwohnern der Spandauer Landstra-
ße, deren Grundstücke gegenüber der geplanten Schallschutzeinrichtungen (auf der östlichen 
Straßenseite) liegen, Bedenken geäußert, dass sich durch die Schallschutzeinrichtungen durch 
eventuelle Schallreflexionen die Schallimmissionssituation für ihre Grundstücke / Häuser ver-
schlechtern könnte.  
Aus diesem Grund hat die Stadt Hennigsdorf ein Ergänzungsgutachten in Auftrag gegeben, dass 
diese Frage für die möglicherweise betroffenen Grundstücke Spandauer Landstraße 29-41 un-
tersucht. Das Gutachten vom 23.02.2009 liegt der Stadt Hennigsdorf und wurde nunmehr auch 
in der Begründung zum Bebauungsplan (Punkt A.2.6.2) berücksichtigt vor.  
In den folgenden Ausführungen (S. 26-27) wird auf dieses „Ergänzungsgutachten“ Bezug ge-
nommen. Rechtsanwalt Baum wurde das ergänzende Gutachten zur Verfügung gestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist zutreffend, dass die Schallschutzwand südlich des Grünzugs, dem Grundstück der Ein-
wendungsführer gegenüberliegend, in Form einer Mauer geplant ist. Diese Ausführung wurde 
jedoch im Ergänzungsgutachten als Variante V2 berücksichtigt (vgl. S. 4 und 7 des Gutachtens).  
 
Das Ergänzungsgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass das Mauerwerk (welches nur reflektie-
rende, keine absorbierende Eigenschaften aufweist) zu einer geringfügigen Pegelerhöhung von 
maximal 0,8 db (A) (tags) bzw. 0,9 db(A) (nachts) führt (vgl. S. 7 des Gutachtens). Diese Erhö-
hung ist jedoch kleiner als 1 dB(A). Nach dem Stand der Forschung ist ein Pegelunterschied von 
weniger als 1 dB(A) vom menschlichen Ohr praktisch nicht wahrnehmbar (vgl. S. 8 des Gutach-
tens). In der Praxis der immissionsschutzrechtlichen Bewertung durch die Immissionsschutzbe-
hörde (hier Landesumweltamt Brandenburg) unter Anwendung des „Irrelevanzkriteriums“ werden 
hier vorliegende Pegelerhöhungen nicht als Veränderung einer bislang vorhandenen Immissi-
onssituation interpretiert.  
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Grundsätzlich ist richtig, dass bezüglich der Errichtung der Schallschutzwand verschiedene 
Gestaltungs- und Ausführungsvarianten vorgesehen sind. Da in dem vorliegenden Ergänzungs-
gutachten nach Prüfung verschiedener Ausführungsvarianten (hochabsorbierend, absorbierend 
bzw. reflektierend) grundsätzlich festgestellt worden ist, dass selbst bei einer reflektierenden 
Ausführung der Schallschutzwand (Mauerwerk) die Schallpegelerhöhungen unter 1 db(A) liegen, 
somit für das menschliche Ohr praktisch nicht wahrnehmbar sind, spielen bezüglich der Gestal-
tung der Schallschutzwand insbesondere städtebauliche Aspekte, also die Erzielung einer mög-
lichst hohen städtebaulichen Verträglichkeit, eine Rolle. 
 
Aus städtebaulichen Gründen soll die Schallschutzwand im Bereich des WA 10 als verputzte 
Mauer errichtet werden und somit eine gestalterische Verbindung zu der südlich vom WA 10 
gelegenen und bereits vorhandenen Bebauung herstellen. Um eine eintönige, mauerähnliche 
Umgrenzung des Baugebiets zu verhindern, ist entlang der Waldmeisterstraße und der Span-
dauer Landstraße (Bereich WA 11 und 12) eine Kombination von begrünter Erdgabione und 
Steingabione vorgesehen. Die Lärmschutzwand soll darüber hinaus aus gestalterischen Grün-
den entlang der Waldmeisterstraße in regelmäßigen Abständen zurückgesetzt werden und in 
den so entstehenden Nischen Bäume gepflanzt werden. In der Spandauer Landstraße wird 
aufgrund der höheren Schallbelastung auf Vor- und Rücksprünge verzichtet.  
Darauf hinzuweisen ist noch, dass die Flächen, die den Grundstücken der Einwendungsführer 
gegenüber liegen, bereits jetzt gemäß dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 26 bebaut wer-
den können. Der Bebauungsplan Nr. 26 war bereits rechtskräftig und bekannt, als die Einwen-
dungsführer ihre Grundstücke erworben bzw. bebaut haben. Im Ergänzungsgutachten wird die 
fiktive Lärmbelastung des Grundstückes in der Spandauer Landstraße durch die derzeit mögli-
che Bebauung der fiktiven Belastung durch die geplante Schallschutzwand gegenüber gestellt. 
Das Ergänzungsgutachten kommt bei dieser Gegenüberstellung zu dem Ergebnis, das bei bei-
den bebauten Varianten die Belastung weniger als 1 dB(A) höher ist als im derzeitigen unbebau-
ten Zustand (vgl. S. 7 des Gutachtens). 
 
Da die geplanten Schallschutzeinrichtungen zu einer wesentlichen Verbesserung der Immissi-
onssituation für das geplante Wohngebiet, jedoch nicht zu einer wahrnehmbaren Verschlechte-
rung für die Anwohner der gegenüberliegenden Straßenseite führen werden, sind die geplanten 
Schallschutzeinrichtungen gerechtfertig. In Abwägung von städtebaulicher Verträglichkeit und 
Schutzbedürfnis der Anwohner sind die geplanten Maßnahmen maßvoll und sinnvoll. 
 
Eine Normenkontrolle (wie im Betreff des Schreibens benannt) kann frühestens nach Rechtskraft 
des Bebauungsplanes erfolgen. 
 
 

 


